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Ausgangslage im Kanton Luzern

Der Kanton Luzern
hat die MuKEn 2000
nur teilweise umgesetzt 

fre
iw

illi
ges

 

La
bel



Energie wird zum Thema

Planungsbericht Energiepolitik 2006 
Änderung Energiegesetz vom März 2008 
Energiekonzept März 2008 
Beschluss EnDK April 2008 zur “MuKEn08“
Am 28. Oktober 2008 RR-Entscheid zur 
Inkraftsetzung der kEnV per 1.1.2009



MuKEn08, was heisst das für uns?
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Umsetzung MuKEn08 konkret

einheitliche Vorschriften für die ganze Schweiz
einheitliche Formulare und Vollzugshilfen in 
allen (24!) Kantonen
speziell für Zentralschweiz: Einführung 
Höchstanteil an nichterneuerbaren Energien 
(ehem. Modul 2, 80/20-Regelung)



wo steht der Kanton Luzern ab 1.1.2009?

Ab 1.1.2009: 
Gesetzliche 
Mindestanforderungen!
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neue Formulare per 1.1.2009

neue Bezeichnung: EN-1, EN-2, EN-3, …
keine Extraformulare mehr für Kt. Luzern!
alle Formulare 3-sprachig
jedoch wie bisher: erstes Blatt (EN-1) mit 
Erklärungen zu den kantonalen Eigenheiten
alle Formulare sind als online-pdf ausfüllbar
Gültigkeit: 1 Jahr 
ab 1.1.2009 unter www.enfk.ch abrufbar









neue Vollzugshilfen per 1.1.2009

gleiche Vollzugshilfen für die ganze Schweiz 
(neu für den Kanton Luzern)
…sind momentan in Erarbeitung und 
soll(t)en Mitte November 2008 vorliegen
sind sobald die Freigabe erfolgt auf 
www.energie-zentralschweiz.ch
ab 1.1.2009 für alle Kantone zentral      
unter www.enfk.ch abrufbar
Gültigkeit: 1 Jahr



Was kommt neu per 1.1.2009?

Winterlicher Wärmeschutz: neue Grenzwerte
Nachweis sommerlicher Wärmeschutz
Regelung Höchstanteil (“Standardlösungen“)
Verbot reiner Elektroboiler
Pflicht für kondensierende Heizkessel
Vorlauftemperatur Bodenheizung max. 35 °C
Bedarfsnachweis für Klimaanlage entfällt
Angebot GebäudeEnergieAusweis (GEAK)



Übergangsregelung Kanton Luzern    
Empfehlung zum Vollzug an die Gemeinden

Vollzug nach Baugesetz (PBG): 
rechtskräftiges Gesetz zum Zeitpunkt der 
Erteilung der Baubewilligung (d.h. für 
Bewilligungen ab 1.1.2009 würden bereits 
die neuen Werte gelten)
deshalb Empfehlung zum Vollzug an die 
Gemeinden: für Bauten welche bis zum 
30.06.2009 von der Gemeinde publiziert 
werden, sind auch Eingaben mit den 
bisherigen Anforderungen möglich



Übergangsregelung Kanton Luzern

es gilt eine klare Trennung zwischen:
neue Werte neue Formulare
alte Werte alte Formulare

es ist immer der gesamte Formularsatz zu 
verwenden: KEIN Mix zwischen alt und neu



Was kommt neu per 1.1.2011?

Verbot ortsfeste Widerstandsheizungen
Harmonisierung VHKA
Pflicht zur Wärmenutzung bei Elektro-
erzeugungsanlagen
Grenzwerte für den Elektrizitätsverbrauch

Pflicht zur Energieplanung in den 
Gemeinden?
Ausführungskontrolle (private Kontrolle)?
VHKA in best. Bauten?



Modul Gebäudeenergieausweis (GEAK)

Angebot GEAK und GEAK-light (nur Internet) 
ab dem Jahr 2009
(ev. GEAK inkl. Beratungsteil im zweiten 
Schritt)
Berechnungsgrundlage SIA 380/1
Benutzerunabhängigkeit
Freiwilligkeit
QS bedingt “vor Ort“-Begehung
Akkreditierte Aussteller





Infos, Vollzugshilfen, Formulare, Kurse

www.energie-zentralschweiz.ch
Energieberatungszentrale der Z-CH-Kantone

www.energie.lu.ch
Energiefachstelle des Kantons Luzern
Jules Gut: 041 228 61 46


